
Zuerst einmal ist abzuklären, 
welche medizinischen Lei-
den der Antragsteller hat 
und wie diese Leiden seine 

Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen 
würden.
Nach der ständigen Rechtsspre-
chung ist ein Leidensabzug nicht 
schematisch vorzunehmen, sondern 
jeweils nach den Umständen des 
Einzelfalles. 
Ein Leidensabzug von 10 Prozent, 
wenn sich die Behinderung nur 
leicht auswirke, das Tätigkeitsspekt-
rum noch gross sei. 
Ein Leidensabzug von 20 Prozent 
beispielsweise, wenn sich die Behin-
derung mittelschwer auswirke und 
das Tätigkeitsspektrum klar einge-
schränkt ist und ein Leidensabzug 
von 25 Prozent, wenn sich die Behin-
derung schwer auswirkt, nament-
lich dann, wenn nur noch verein-
zelte Arbeitsstellen der Behinde-
rung angepasst und zumutbar seien. 
Das Invalideneinkommen wird hy-
pothetisch ermittelt als näher be-
stimmtes Erwerbseinkommen, das 
die versicherte Person erzielen 
könnte.
Nun handelt es sich hierbei um sta-
tistisch ermittelte Zentralwerte. 
Hier werden eben entsprechende 
Korrekturen durch einen «Leidens-
abzug» vorgenommen. 
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